
Banken -Times SPEZIAL

Ausgabe Februar 2023  Banken-Times  SPEZIAL Bankrecht 2023

Bankrecht

  Herausgeberbeirat

Prof. Dr. Hervé Edelmann 
Thümmel, Schütze & Partner 
Rechtsanwälte
herve.edelmann@tsp-law.com
www.tsp-law.com

Weitere Infos zu diesen   
Themen finden Sie in der    
Rubrik Bankrecht unter
www.FCH-Gruppe.de

In Zusammenarbeit mit

Carsten Sieper, Thümmel, Schütze & Partner, Frankfurt
§ 502 BGB auf Nichtabnahmeentschädigung nicht anwendbar S. 2

Prof. Dr. Hervé Edelmann, Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart
Verjährung von Entgeltrückforderungsansprüchen S. 6

Prof. Dr. Hervé Edelmann, Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart
Unzulässigkeit von Verwahrentgelten/Negativzinsen S. 3

Prof. Dr. Hervé Edelmann, Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart
Vorrang der spezialgesetzlichen Prospekthaftung S. 5

https://www.fc-heidelberg.de/bankrecht/


 Banken-Times  SPEZIAL Bankrecht 2023, S. 2 

Immer wieder wird von Darlehensnehmer-
seite bei verweigerter Abnahme des Darle-
hens und der Geltendmachung einer Nicht-
abnahmeentschädigung eingewandt, dass 
die Angaben im Vertrag zur Vertragslaufzeit, 
zum Kündigungsrecht des Darlehensneh-
mers und zur Berechnung der Vorfälligkeits-
entschädigung unzureichend wären und 
deshalb in (analoger) Anwendung von § 502 
Abs. 2 Nr. 2 BGB auch keine Nichtabnahme-
entschädigung zu leisten (gewesen) sei.

Die ersichtliche Rechtsprechung und Kom-
mentierung hierzu steht dieser Ansicht 
ablehnend gegenüber (vgl. z. B. OLG Köln, 

Beschluss vom 24.08.2020 – 13 U 57/20; 
LG Landshut, Urteil vom 04.01.2023 – 
24 O 2160/22, n. v.; LG Bonn, Urteil vom 
24.03.2022 – 17 O 209/21; LG Köln, Urteil 
vom 27.02.2020, Az. 15 O 379/19; BeckOK 
BGB/Möller, 64. Ed. 1.5.2022, BGB § 502 Rn. 8; 
kritischer Knops in BeckOGK, 15.01.2023  
§ 502, Rn. 63, der einen Hinweis auf die Nicht-
abnahmeentschädigung im Vertrag fordert). 

Begründet wird das unter anderem damit, 
dass die direkte Anwendung von § 502 BGB 
auf die Nichtabnahmeentschädigung nicht 
mit dem Wortlaut der Norm vereinbar sei 
und es an einer planwidrigen Regelungslü-
cke für eine analoge Anwendung von § 502 
BGB fehle. Bei der Nichtabnahmeentschädi-
gung handelt es sich regelmäßig um einen 
Schadensersatzanspruch statt der Leistung 
gem. §§ 280 Abs. 1 u. 3, 281 Abs. 1 BGB.

Nun hat das OLG Thüringen in einem nicht 
veröffentlichten Hinweisbeschluss vom 
08.12.2022 – 5 U 858/22 – ebenfalls ausge-
führt, dass die dortige erste Instanz zu Recht 
§ 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht auf die Nicht-
abnahmeentschädigung angewandt habe. 
Bei der Nichtabnahmeentschädigung hande-
le es sich um einen Schadensersatzanspruch, 
der bei der verweigerten Abnahme schon 
dem Grunde nach bestehe. Eine Allgemei-
ne Geschäftsbedingung, welche die Zahlung 
einer Nichtabnahmeentschädigung vorse-
he, könne daher auch nicht den wesentli-
chen Grundlagen der gesetzlichen Regelung 
widersprechen, so das Oberlandesgericht 
Thüringen. 

Die Berufung wurde im weiteren Verlauf vom 
Berufungsführer zurückgenommen. Das Ver-
fahren ist rechtskräftig beendet.

§ 502 BGB auf Nichtabnahmeentschädigung nicht anwendbar

Das Oberlandesgericht Thüringen bestätigt die soweit ersichtliche sonstige Rechtsprechung, dass sich ein Anspruch auf Nichtabnah-
meentschädigung nicht an den von § 502 BGB aufgestellten Hürden messen lassen muss. Im Hinblick auf die gerade obergerichtlich 
rare Rechtsprechung zu dieser Thematik stellt der Hinweisbeschuss des OLG Thüringen trotz seiner diesbezüglichen Kürze und der 
in dieser Allgemeinheit im Hinblick auf eine AGB-Wirksamkeit einer Vertragsklausel sicherlich zu überdenkenden Formulierung den-
noch eine nützliche weitere Argumentationsgrundlage dar, wenn sich ein Kreditinstitut wieder einmal mit der hierzu gegenläufigen 
Rechtsansicht konfrontiert sieht.

PRAXISTIPP

•	 Aktuelle Rechtsfragen Immobiliar-Verbraucher- 
darlehen: WKR, ESG, VFE, 25.04.2023,  
Online-Seminar.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPP

OLG Thüringen zur Nichtanwendbarkeit von § 502 BGB auf die Nichtabnahmeentschädigung
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Carsten Sieper,  
Rechtsanwalt, 
Thümmel, Schütze & Partner, Frankfurt

•	 Freckmann/Merz (Hrsg.): Handbuch Immobiliar-Verbrau-

cherdarlehen, 2021.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-immobiliarverbraucherdarlehen-wkr-esg-vfe
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/aktuelle-rechtsfragen-immobiliarverbraucherdarlehen-wkr-esg-vfe
http://25.04.2023, Online-Seminar. 
http://25.04.2023, Online-Seminar. 
http://www.FCH-Gruppe.de
https://www.fch-gruppe.de/Buch/handbuch-immobiliarverbraucherdarlehen
https://www.fch-gruppe.de/Buch/handbuch-immobiliarverbraucherdarlehen
https://www.fch-gruppe.de/
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Nachdem das OLG Hamburg in seinem Urteil vom 11.05.2022, 13 U 1/21, anders als 
das Oberlandesgericht Schleswig sowie das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden 
und zugleich die Revision wegen abweichender Rechtsprechung zugelassen hat, dürfte 
der Bundesgerichtshof in naher Zukunft über die Frage entscheiden, ob aufgrund einer 
Zinsgleitklausel bei einem (Schuldschein-)Darlehen der Zins aufgrund eines negativen 
Referenzzinssatzes auch die Zins-Null-Grenze unterschreiten und zu einer Umkehr der 
Zahlungspflichten nach § 488 BGB führen kann.

Zudem dürfte der Bundesgerichtshof im Hinblick auf die divergierenden Entscheidun-
gen des Landgerichts Berlin, des Landgerichts Düsseldorf, des Landgerichts Leipzig 
sowie des Oberlandesgerichts Dresden demnächst auch über die Frage entscheiden, 
ob im Rahmen eines Girovertrages ein Verwahrentgelt in zulässiger Weise vereinbart 
werden kann.

PRAXISTIPP

Während das Landgericht Berlin sowie das 
Landgericht Düsseldorf die Rechtsauffas-
sung vertreten haben, dass die Vereinnah-
mung von Verwahrentgelten AGB-recht-
lich unzulässig ist, haben das Landgericht  
Leipzig sowie das Oberlandesgericht Dres-
den entschieden, dass die Vereinbarung 
eines Verwahrentgelts rechtswirksam ist 
(vgl. hierzu Banken-Times SPEZIAL Bank-
recht, Ausgabe Februar 2022, 3 f. und Aus-
gabe Dezember 2021/Januar 2022, 130 f.). 
Zur Begründung letzterer Auffassung wurde 
darauf hingewiesen, dass der Girovertrag  
u. a. auch Zahlungsdiensterahmenvertrag  
i. S. v. § 675 f Abs. 2 BGB ist, dessen Haupt-
leistungspflichten, soweit das Girokonto 
Zahlungsdiensterahmenvertrag ist, die vom 
Geldinstitut als Zahlungsdienstleister regel-
mäßig zu erbringenden Zahlungsdienste 
sind. Daneben kann der Girovertrag auch 

weitere Bankdienstleistungen wie die Nut-
zung von Kreditkarten oder die unregelmäßi-
ge Verwahrung umfassen, welche dann den-
jenigen Regelungen unterliegen, denen sie 
auch ohne Verknüpfung mit einem Zahlungs-
diensterahmenvertrag unterliegen würden. 
Damit würde das Verwahrentgelt dem Recht 
der unregelmäßigen Verwahrung unter-
fallen und im Ergebnis zulässig sein (vgl. 
hierzu auch Freitag, JZ 2022, 132 ff. sowie  
Edelmann, Banken-Times SPEZIAL Bankrecht 
2022, Ausgabe März 2022, 17 f. sowie Aus-
gabe Februar 2022, 3 f.).

Bei sogenannten Alt-Schuldscheindarle-
hen hatte wiederum die 13. Zivilkammer 
des Landgerichts Düsseldorf (vgl. hierzu 
Edelmann, Banken-Times SPEZIAL Bank-
recht, Ausgabe Oktober 2020, 123 f.) ent-
schieden, dass die in einem zwischen 
zwei Unternehmen abgeschlossenen 
Schuldscheindarlehen enthaltene Zins-
gleitklausel bei hinreichendem Absinken 
des Referenzzinssatzes zu einem recht-
lich nicht zu beanstandenden Negativ-
zins und damit zu einer Umkehr der Zah-

lungsströme führen kann. Demgegenüber 
hatten eine weitere Kammer des Landge-
richts Düsseldorf sowie das Oberlandes-
gericht Düsseldorf festgehalten, dass die 
Vereinbarung von Negativzinsen auch in 
einem zwischen zwei Unternehmen abge-
schlossenen Schuldscheindarlehen gegen 
den Leitbildgedanken des § 488 BGB ver-
stößt und daher unwirksam ist (vgl. hier-
zu Edelmann, Banken-Times SPEZIAL Bank-
recht, Ausgabe Dezember 2021/Janu-
ar 2022, 129, sowie Ausgabe März 2021,  
19 f.). Erst kürzlich hat auch das Ober-
landesgericht Schleswig diesbezüg-
lich in einem rechtskräftigen Urteil vom 
10.11.2022, 5 U 159/22, entschieden, 
dass durch die Auslegung einer entspre-
chenden Zinsgleitklausel offenkundig sei, 
dass die Untergrenze des Darlehenszinses 
und damit der implizierte Mindestzins 
von den Vertragsparteien stillschweigend 
auf 0 festgesetzt wurde, weswegen trotz 
Negativzins eine umgekehrte Zahlungs-
verpflichtung bei einem Schuldscheindar-
lehen nicht entstehen könne (vgl. OLG 
Schleswig, a. a. O., ZIP 2023, 240, 242 f.).

Unzulässigkeit von Verwahrentgelten/Negativzinsen

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Fachanwalt für Bank- und  
Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart

 Vorstand & Aufsichtsrat  Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT & Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

•	 Nobbe (Hrsg.): Kommentar zum  

Kreditrecht, 3. Aufl. 2018.

 Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

•	 Recht des Bankkontos: AGB-Recht & 

(un)zulässige Entgelte,  

06.11.2023, Online-Seminar.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPP

https://www.fch-gruppe.de/Buch/kommentar-zum-kreditrecht-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/kommentar-zum-kreditrecht-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/recht-des-bankkontos-agbrecht--unzulaessige-entgelte
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/recht-des-bankkontos-agbrecht--unzulaessige-entgelte
http://25.04.2023, Online-Seminar. 
http://www.FCH-Gruppe.de
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Im Newsletter Banken-Times SPEZIAL Bank-
recht, Ausgabe 2022, 97 f. wurde darüber 
berichtet, dass der XI. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs in mehreren Entschei-
dungen festgehalten hat, dass, anders als 
früher, die Haftung von Prospektverant-
wortlichen nach den Grundsätzen der Pro-
spekthaftung im engeren sowie im wei-
teren Sinne gemäß §§ 280 Abs. 1, 241  
Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB unter dem Aspekt des 
Bestehens einer vorvertraglichen Pflicht-
verletzung aufgrund der Verwendung eines 
unrichtigen, unvollständigen oder irrefüh-
renden Prospekts als Mittel der schriftli-
chen Aufklärung durch die spezialgesetzli-
che Prospekthaftung verdrängt wird, die 
spezialgesetzliche Prospekthaftung somit 
nach diesen Normen in ihrem jeweili-
gen Anwendungsbereich somit absoluten  

Vorrang vor der Prospekthaftung im enge-
ren sowie im weiteren Sinne hat. 

Seine dahingehende Rechtsprechung hat 
der Bundesgerichtshof in seiner Entschei-
dung vom 20.09.2022, XI ZB 34/19, noch-
mals bestätigt und diese Vorrangrechtspre-
chung ausdrücklich auch auf den Haftungs-
adressaten des Treuhänders ausgeweitet; 
dies jedenfalls dann, wenn dieser zugleich 
auch als Gründungsgesellschafter tätig 
geworden ist (vgl. hierzu Anm. Zoller, BB 
2023, 275 f.).

Diese Vorrangrechtsprechung der absoluten 
spezialgesetzlichen Prospekthaftung wurde 
vom XI. Zivilsenat in seiner Entscheidung vom 
13.12.2022, XI ZB 10/21, erneut bestätigt; 
dies obwohl der II. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs kurz davor in seinem Beschluss vom 
25.10.2022, II ZR 22/22, in einem „obiter dic-
tum“ dieser Vorrangrechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs ausdrücklich widersprochen  
hat, ohne jedoch die Revision zuzulassen.  

Letzteres hat er nur deshalb nicht getan, 
weil die Zulassung der Revision mangels 
Entscheidungserheblichkeit der umstritte-
nen Rechtsfrage im konkreten Fall nicht in 
Betracht kam. Auch der XI. Zivilsenat sah 
sich in seiner Entscheidung vom 13.12.2022 
nicht veranlasst, aufgrund der abwei-
chenden Auffassung des II. Zivilsenates in  
seiner Entscheidung vom 25.10.2022 irgend-
etwas zu veranlassen. Dies zum einen des-
halb, weil er der Auffassung ist, dass ihm im 
Anwendungsbereich der Prospekthaftung 
auch die ausschließliche Kompetenz darüber 
zustünde, über eine etwaige Anspruchskon-
kurrenz zu entscheiden (Rn. 16.). Zum ande-
ren würde die Rechtsprechung des XI. Zivilse-
nats, soweit der II. Zivilsenat in seinen Aus-
führungen auf andere Anknüpfungspunkte 
abstellen würde – wie etwa ein Beratungsge-
spräch oder die Inanspruchnahme persönli-
chen Vertrauens –, solche Sachverhaltskon-
stellationen auch nicht als vom Vorrang der 
spezialgesetzlichen Prospekthaftung erfasst 
ansehen.

Vorrang der spezialgesetzlichen Prospekthaftung

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Fachanwalt für Bank- und  
Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart

Es bleibt nunmehr mit Spannung abzuwarten, ob und wenn ja, welcher Senat aufgrund der offenkundig divergierenden Rechtspre-
chung des XI. sowie des II. Zivilsenates des BGH hinsichtlich des Vorrangs der spezialgesetzlichen Prospekthaftung dem großen 
Senat des Bundesgerichtshofs die Rechtsfrage der Anspruchskonkurrenz vorlegt. Solange dies nicht geschieht, dürfte es bei der 
unterschiedlichen Rechtsprechung verbleiben, was unbefriedigend ist.

PRAXISTIPP

•	 FCH Wertpapier-Tage: Aufsichtsrecht & Verbraucher-

schutz, 26.–27.06.2023, Frankfurt.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPP

•	 Daumann/Leicht (Hrsg.): Arbeitsbuch Prüfung Beauftrag-

tenwesen, 2. Aufl. 2022. 

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

BUCHTIPP

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/fch-wertpapiertage-aufsichtsrecht--verbraucherschutz
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/fch-wertpapiertage-aufsichtsrecht--verbraucherschutz
http://www.FCH-Gruppe.de
https://www.fch-gruppe.de/Buch/arbeitsbuch-pruefung-beauftragtenwesen-2-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/arbeitsbuch-pruefung-beauftragtenwesen-2-auflage
https://www.fch-gruppe.de/
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In seinem nicht rechtskräftigen und beim  
Bundesgerichtshof unter dem Az. XI ZR 336/22 
rechtshängigen Urteil vom 25.11.2022,  
1 S 69/22 (ZIP 2023, 295), setzt sich das 
Landgericht Trier zunächst mit der Frage 
auseinander, ob Entgeltrückforderungsan-
sprüche aufgrund der Fiktionsentscheidung 
des Bundesgerichtshofs vom 27.04.2021,  
XI ZR 26/20, aufgrund der Übertragbarkeit 
der energiewirtschaftlichen Drei-Jahres-
Lösung lediglich für die letzten drei Jah-
re bestehen. Dabei gelangt das Landge-
richt Trier, anders als eine Vielzahl anderer 
Gerichte (vgl. hierzu Banken-Times SPEZIAL 
Bankrecht, Ausgabe Oktober 2022, 90 f. 
sowie Ausgabe Juli/August 2022, 62), zum 

Ergebnis, dass die energiewirtschaftliche 
Drei-Jahres-Lösung auf Entgeltrückforde-
rungsansprüche im Bankrecht keine Anwen-
dung findet.

Hieran anschließend prüft das Landgericht 
Trier die Frage, ob etwaige Entgeltrückfor-
derungsansprüche aufgrund der dreijähri-
gen Kenntnis abhängigen Verjährung ver-
jährt sind.

Mit überzeugenden Argumenten legt das 
Landgericht Trier dar, weswegen unter 
Berücksichtigung der nationalen Vorschrif-
ten etwaige Entgeltrückforderungsansprü-
che nicht verjährt wären.

Hieran anschließend überrascht das Land-
gericht Trier allerdings dadurch, dass es 
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs, wonach der 
Beginn der Verjährungsfrist voraussetzt, 

dass der Kunde von der Missbräuchlichkeit 
der Klausel Kenntnis erlangt, den Beginn der 
Verjährungsfrist bis zur Kenntniserlangung 
von der Fiktionsentscheidung des Bundes-
gerichtshofs vom 27.04.2021 hinausschiebt. 

In diesem Zusammenhang vertritt das 
Landgericht Trier die Auffassung, dass die 
Zumutbarkeitsrechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs auch in den Fällen gelten 
muss, wenn zwar keine entgegenstehende 
höchstrichterliche Rechtsprechung existiert, 
jedoch ausgehend vom Meinungsstand in 
der Literatur und Rechtsprechung eine Kla-
ge genauso wenig Aussicht auf Erfolg hat, 
weil einhellig eine bestimmte, den Rückfor-
derungsanspruch ausschließende Rechtsan-
sicht vertreten wird, was nach Auffassung 
des Landgerichts Trier in Bezug auf die Ent-
geltrückforderungsansprüche aufgrund der 
Fiktionsentscheidung des Bundesgerichts-
hofs gilt.

Verjährung von Entgeltrückforderungsansprüchen

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Fachanwalt für Bank- und  
Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart

Hemmung der Verjährung bei Entgeltrückforderungsansprüchen aufgrund Fiktionsentscheidung des BGH

Hier ist der Platz  
für Ihre Botschaft.

 
Jetzt Sonderkonditionen für Anzeigen sichern unter
Tel. +49 6221 7739702 oder info@FCH-Gruppe.de
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Soweit das Landgericht Trier die Auffas-
sung vertritt, dass die energiewirtschaft-
liche Drei-Jahres-Lösung auf Entgeltrück-
forderungsansprüche im Bankrecht nicht 
übertragbar ist, so mag diese Rechtsauf-
fassung zumindest trotz der entgegenste-
henden überwiegenden Instanz Rechtspre-
chung als vertretbar angesehen werden.

Was allerdings das Hinausschieben der 
Verjährung in Bezug auf etwaige bestehen-
de Entgeltrückforderungsansprüche bis zur 
Kenntniserlangung von der BGH-Entschei-
dung vom 27.04.2021 anbelangt, so ist dem  
Landgericht Trier bereits vorzuwerfen, dass 

es sich bei seinen dahingehenden Aus- 
führungen mit der dahingehenden dezi-
diert anders lautenden Literaturauffas-
sung noch nicht einmal ansatzweise aus-
einandersetzt (vgl. hierzu Herresthal,  
ZHR 186 (2022), 373, 405; Edelmann/
Schultheiß/Weil, BB 2022, 1.548, 1.549 f.). 
Erst recht nicht setzt sich das Landgericht 
Trier mit der Frage auseinander, ob die als 
Ausnahme geltende Zumutbarkeitsrecht-
sprechung überhaupt auf andere Fälle 
übertragen werden kann. Darüber hin-
aus wird nicht geprüft, ob die dreijährige 
Kenntnis abhängige Verjährung nicht doch 
mit dem Effektivitätsgrundsatz des EuGHs 

zu vereinbaren ist. Schließlich wird in 
keinster Weise geprüft, ob die die kennt-
nisabhängige Regelverjährung beinhalten-
de Norm des § 199 Abs. 1 BGB überhaupt 
europarechtskonform auslegungsfähig ist. 
Hätte sich das Landgericht Trier mit  
all diesen Argumenten auseinanderge-
setzt, dann hätte es festgestellt, dass ein 
Hinausschieben des Beginns der Verjäh- 
rung bei Entgeltrückforderungsansprü-
chen aufgrund der Fiktionsentscheidung 
des Bundesgerichtshofs aus unterschiedli-
chen Gründen nicht möglich ist (vgl. hierzu  
Herresthal sowie Edelmann/Schultheiß/
Weil, a. a. O.). 

PRAXISTIPP

•	 Recht des Bankkontos: AGB-Recht & (un)zulässige Ent-

gelte, 06.11.2023, Online-Seminar.

Infos unter www.FCH-Gruppe.de

SEMINARTIPP

•	 Ellenberger/Findeisen/Nobbe/Böger (Hrsg.): Kommentar 

zum Zahlungsverkehrsrecht, 3. Aufl. 2020. 

Infos unter www.FCH-Gruppe.de
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setzlicher und aufsichtsrechtlicher Neuerung mit Praxisbezug.

Bestellen Sie jetzt
Von Praktikern. Für Praktiker.

 � Ja, ich bestelle 1 aktuelles Heft 
von IKSPraktiker kostenlos 
und unverbindlich zur Probe.

 � Ja, ich bestelle IKSPraktiker 
im Abonnement und erhalte 
6  Hefte im Jahr zum Jahresvor-
zugspreis von € 155,00 zzgl. USt. 
und zzgl. € 11,00 Versand.

Firma:

Name, Vorname:

Funktion/Abteilung:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

www.fch-gruppe.de/IKSPraktiker

IKSPraktiker.de
Herausgeber:

Jürgen Büschelberger

Bundesbankdirektor, Regionalbereichsleiter Banken 

und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank,  

Hauptverwaltung in Bayern

Prof. Dr. Jürgen Ellenberger

Vizepräsident, Vorsitzender Richter des XI. Zivilsenats, 

Bundesgerichtshof, Karlsruhe

Simon Hirzel

Leiter Interne Revision, Volksbank Breisgau Nord eG

Stefan Kern
Mitglied des Vorstands, Volksbank Trossingen

Christian König

Rechtsanwalt, Hauptgeschäftsführer Verband der 

Privaten Bausparkassen e.V. und Geschäftsführender 

Direktor der Europäischen Bausparkassenvereinigung

Inci Metin
Rechtsabteilung Europäische Bankenaufsichtsbehörde 

(EBA), Paris

Marko Mohrenz

Bereichsdirektor Interne Revision Volksbank  

Münsterland Nord eG

Thorsten Pegelow

Leiter Unternehmensbereich Revision Hamburger 

Sparkasse AG

Dr. Michael Schiwietz

Bereichsleiter Revision, Deutsche Kreditbank AG

Jan B. Töppe

Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer AWADO GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Gebhard Zemke

Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Leiter Banken 

und Finanzdienstleister BDO AG Wirtschaftsprüfungs

gesellschaft

Mit freundlicher 

Unterstützung von:

IP 0607/2021

COMPLIANCE • RECHT • REVISION
IKSPraktiker

Neue-Produkte/Neue-Märkte im Fokus des Geschäftsmodells

Henning Riediger, Deutsche Bundesbank, Hannover

Bankaufsichtliche Schwerpunkte für das Jahr 2021

Michael Helfer, FCH Consult GmbH

Aktueller Stand (un-)zulässiger Entgelte im  

Zahlungsverkehrsrecht

Dr. Roman Jordans, CBH Rechtsanwälte, Köln

Golden oder Minimum Standards bei Sorgfaltspflichten?

Filip-Ved Todorovic I Dr. Iris Liliana Bleck, beide Silicon Valley Bank Germany Branch

Geschätzte Werte im Jahresabschluss

Katja Hampe, AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsge sellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Veränderungsmanagement im regulatorischen Kontext

Marko Mohrenz I Christoph Roß, beide Volksbank Münsterland Nord eG

Agilität in der Internen Revision

Dr. Michael Schiwietz I Chris Mudrack, beide Deutsche Kreditbank AG

BUCHTIPP

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/recht-des-bankkontos-agbrecht--unzulaessige-entgelte
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/recht-des-bankkontos-agbrecht--unzulaessige-entgelte
http://www.FCH-Gruppe.de
https://www.fch-gruppe.de/Buch/kommentar-zum-zahlungsverkehrsrecht-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/Buch/kommentar-zum-zahlungsverkehrsrecht-3-auflage
https://www.fch-gruppe.de/


 Banken-Times  SPEZIAL Bankrecht 2023, S. 8 
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ressierte Kreise über  aktuelle Fachthemen aus der Kreditwirtschaft.
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len und Rücksenden des nachstehenden Coupons  kostenlos.
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ViSdP: Thomas Ackermann
Telefon: +49 6221 99898-0

E-Mail: Info@FCH-Gruppe.de
Internet: www.FCH-Gruppe.de 

Geschäftsführer:
Jan Meyer im Hagen, Marcus Michel
Prof. Dr. Patrick Rösler, Frank Sator

Sitz der Gesellschaft ist Heidelberg, 
Amtsgericht Mannheim, HRB Nr. 335598

Zum Bestellen oder Abbestellen dieses Newslet-
ters senden Sie uns bitte eine E-Mail an 
bt@fch-gruppe.de

ISSN 2364-270X

Impressum

Die FCH Gruppe AG und ihre Tochtergesellschaften nebst Dienstleistern (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durch führung 
unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten je-
derzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

 Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene 
 E-Mail-Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit und Unterstützung des Leseflusses wurde in diesem Newsletter auf die Verwendung des generischen Maskulinums zurückgegriffen. Selbstver-

ständlich schließen jedoch alle Formulierungen und Personenbezeichnungen alle Geschlechter gleichermaßen ein.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz
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